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Allgemeine Einkaufsbedingungen
der epis Automation GmbH & Co. KG mit Sitz in Albstadt

I. Geltungsbereich
1. Unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Personen, die bei Abschluss 
des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln 
(Unternehmen) sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und einem 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Sie gelten nicht gegenüber natürlichen Personen, die 
den Vertrag zu einem Zweck abschließen, der weder eher einer gewerblichen noch eher selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher).

2. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich 
aufgrund unserer nachstehenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Abweichende, entgegen-
stehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten den Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Einzelfall schriftlich 
zugestimmt. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, insbesondere auch dann, wenn 
wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferanten dessen Lieferungen 
vorbehaltlos annehmen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbe-
dingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein 
Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

3. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, 
Leistungen oder Angebote unserer jeweiligen Lieferanten, selbst wenn sie nicht nochmals 
gesondert vereinbart werden.

4. Mündliche Vereinbarungen mit unseren Vertretern und Angestellten, welche von diesen allge-
meinen Einkaufsbedingungen abweichen, gelten erst nach schriftlicher Bestätigung. 

II. Bestellungen und Aufträge
1. Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als verbindlich. 
Soweit unsere Angebote nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist enthalten, halten wir uns hieran 
14 Tage nach dem Datum des Angebots gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist 
der Zugang der Annahmeerklärung bei uns.

2. Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des 
Grundes zu kündigen, wenn wir die bestellten Produkte in unserem Geschäftsbetrieb aufgrund 
von nach Vertragsschluss eintretenden Umständen nicht mehr verwenden können. Dem Lie-
feranten werden wir in diesem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung einschließlich des darauf 
entfallenden kalkulatorischen Gewinns vergüten.

III. Preise und Zahlungsbedingungen
1. Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise verstehen sich einschließlich 
gesetzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist.

2. Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt der Preis alle Leistungen 
und Nebenleistungen des Lieferanten (z.B. Montage, Einbau) sowie alle Nebenkosten (z.B. 
ordnungsgemäße Verpackung, Transportkosten einschließlich evtl. Transport- und Haftpflicht-
versicherung) ein. Verpackungsmaterial hat der Lieferant auf unser Verlangen zurückzunehmen.

3. Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen ab vollständiger Lieferung und 
Leistung sowie Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung fällig. Wenn wir Zah-
lungen innerhalb von 14 Kalendertagen leisten, gewährt uns der Lieferant 3% Skonto auf den 
Nettobetrag der Rechnung. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt 
der Eingang unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank.

4. Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Der Anspruch des Lieferanten auf Zahlung von Verzugs-
zinsen bleibt unberührt. Für den Eintritt unseres Verzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Lieferanten erforderlich.

5. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zu-
rückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Lieferungen/
Leistungen gegen den Lieferanten zustehen.

6. Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig 
festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen.

7. In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Bestell-
nummer, die Artikelnummer, Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder meh-
rere dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs 
die Bearbeitung durch uns verzögern, verlängern sich die in Abs. 3 genannten Zahlungsfristen 
um den Zeitraum der Verzögerung.

IV. Lieferzeit und Lieferung, Gefahrübergang
1. Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) ist bindend. 
Vorzeitige Lieferungen sind nicht zulässig.

2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn er vereinbarte 
Lieferzeiten - aus welchen Gründen auch immer - voraussichtlich nicht einhalten kann.

3. Erbringt der Lieferant seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit 
oder kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere Rechte - insbesondere auf Rücktritt und 
Schadensersatz - nach den gesetzlichen Vorschriften. 

4. Ist der Lieferant in Verzug, können wir - neben weitergehenden gesetzlichen Ansprüchen - 
pauschalierten Ersatz unseres Verzugsschadens i.H.v. 0,5% des Nettopreises pro vollendete 
Kalenderwoche verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des Nettopreises der verspätet 
gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass uns ein höherer Schaden entstan-
den ist. Dem Lieferanten bleibt der Nachweis vorbehalten, dass uns überhaupt kein oder nur ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

5. Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn 
uns die Ware am vereinbarten Bestimmungsort übergeben wird. Ist der Bestimmungsort nicht 
angegeben und nichts anderes vereinbart, so hat die Lieferung an unseren Geschäftssitz in 
72458 Albstadt zu erfolgen.

V. Eigentumssicherung
1. An von uns abgegeben Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung 
gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums-  und Urheberrechte vor. Derartige Unterlagen sind ausschließ-
lich für die vertragliche Leistung zu verwenden und nach Erledigung des Vertrages an uns 

zurückzugeben. Gegenüber Dritten sind die Unterlagen geheim zu halten und zwar auch nach 
Beendigung des Vertrages. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das 
in den überlassenen Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist.

2. Vorstehende Bestimmung gilt entsprechend für Stoffe und Materialien (z.B. Software, Fertig- 
oder Halbfertigprodukte) sowie für Werkzeuge, Vorlagen, Muster und sonstige Gegenstände, 
die wir dem Lieferanten zur Herstellung beistellen. Derartige Gegenstände sind - solange sie 
nicht verarbeitet werden - auf Kosten des Lieferanten gesondert zu verwahren und im üblichen 
Umfang gegen Zerstörung und Verlust zu versichern.

3. Die Übereignung der Ware auf uns erfolgt unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zahlung des 
Preises. Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere Zahlungs-
verpflichtung für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das Eigentum 
vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig.

VI. Gewährleistungsansprüche
1. Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Abweichend von 
den gesetzlichen Regelungen beträgt die Gewährleistungsfrist jedoch 36 Monate.

2. Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir sie  den 
Lieferanten innerhalb von 8 Werktagen seit Eingang der Ware bei uns mitteilen. Versteckte 
Sachmängel sind jedenfalls dann rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von 8 Werkta-
gen nach Entdeckung an den Lieferanten erfolgt.

3. Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung von 
Gewährleistungsansprüchen gehemmt. Bei Ersatzlieferung und Mangelbeseitigung beginnt die 
Gewährleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir mussten 
nach dem Verhalten des Lieferanten davon ausgehen, dass dieser sich nicht zu der Maßnahme 
verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen 
o.ä. Gründen vornahm.

4. Die zum Zwecke der Prüfung und Nachbesserung vom Lieferanten aufgewandten Kosten 
trägt dieser auch dann, wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere 
Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt davon unbe-
rührt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, 
dass kein Mangel vorlag.

VII. Beachtung rechtlicher Vorgaben, Exportkontrolle, RoHS, REACH
1. Der Lieferant hat in eigener Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm zu lie-
fernden Waren oder Teile davon allen anwendbaren Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen oder 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften von Behörden und Berufsge-
nossenschaften entsprechen.
 
2. Der Lieferant hat insbesondere in eigener Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass die 
von ihm zu liefernden Waren oder Teile davon nicht nationalen bzw. internationalen Ausfuhr-
beschränkungen unterliegen. Sollte eine Ware oder Teile davon einer solchen Ausfuhrbeschrän-
kung unterliegen, hat der Lieferant auf eigene Kosten die notwendigen Ausfuhrlizenzen für den 
weltweiten Export zu beschaffen. 

3. Der Lieferant hat zudem in eigener Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm zu 
liefernden Waren oder Teile davon uneingeschränkt den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/
EG („RoHS“) in der jeweils geltenden Fassung sowie den in Umsetzung dieser Richtlinie 
innerhalb der Europäischen Union erlassenen nationalen Vorschriften entsprechen und für 
RoHS-konforme Fertigungsprozesse geeignet sind. 

4. Der Lieferant hat zudem in eigener Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass die Waren den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 („REACH-Verordnung“) zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechen. Insbesondere sind die in den Waren enthaltenen Stoffe, soweit unter den Bestim-
mungen der REACH-Verordnung erforderlich, vorregistriert bzw. registriert. Der Lieferant stellt 
uns entsprechend den Bestimmungen der REACH-Verordnung Sicherheitsdatenblätter bzw. die 
gemäß Art. 32 und Art. 33 der REACH-Verordnung erforderlichen Informationen unaufgefordert 
zur Verfügung. Die Informationen sind an Reach@epis.de zu richten. Lieferanten, welche ihren 
Firmensitz in Nicht-EU Mitgliedstaaten haben, verpflichten sich, uns bei Auftragsbestätigung die 
entsprechende REACH-Registrierungsnummer zu übermitteln. 

5. Der Lieferant stellt uns bei festgestellten und von ihm zu vertretenden Verstößen gegen eine 
der in Ziffer 9.1 bis 9.4 genannten Bestimmungen von jeglicher Haftung und Verantwortung im 
Außenverhältnis, gleich aus welchem Rechts-grund, ausdrücklich frei und trägt im Falle der 
Zuwiderhandlung sämtliche uns daraus entstehenden Schäden. 

VIII. Produzentenhaftung
1. Ist der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich, hat er uns insoweit von Ansprüchen 
Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist 
und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

2. Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Lieferant Aufwendungen zu erstatten, 
die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter einschließlich von uns 
durchgeführter Rückrufaktionen ergeben. Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnahmen 
werden wir den Lieferanten  –  soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit 
zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 

3. Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme von mindestens EUR 1 Million pro Personen- /Sachschaden zu unterhalten. 
Der Lieferant wird uns auf Verlangen jederzeit eine Kopie der Haft-pflichtpolice zusenden.

IX. Nutzungs- und Verwertungsrechte
1. Wir sind berechtigt, gelieferte Software zur Verarbeitung unserer Daten in unserem Betrieb zu 
verwenden. Weiterhin sind wir berechtigt, gelieferte Software weiter zu bearbeiten, insbeson-
dere die Software den Wünschen unserer Kunden entsprechend umzuprogrammieren bzw. die 
Software als Baustein für die von uns entwickelten kundenspezifischen Programme zu verwen-
den. Der Lieferant räumt uns diesbezüglich sämtliche Rechte ein, die wir benötigen, um die 
erforderlichen Programmierungsschritte durchzuführen sowie die Interoperabilität mit unserer 
eigenen Software herzustellen.
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2. Wir sind berechtigt, die gelieferte Software sowie Vervielfältigungsstücke, Übersetzungen, 
Bearbeitungen, Arrangements und andere Umarbeitungen hiervon weiter zu veräußern, zu 
vermieten, oder in sonstiger Form zu verbreiten und Dritten sämtliche Nutzungsrechte einzuräu-
men, die diese für die bestimmungsgemäße Nutzung der Software benötigen.

3. Die Lieferung von Software erfolgt unter Offenlegung des Quellcodes.

4. Der Lieferant gewährleistet, dass der vertragsgemäßen Nutzung der Software durch den 
Kunden keine Rechte Dritter entgegenstehen. Insbesondere gewährleistet der Lieferant, dass 
ihm sämtliche Rechte an der Software, die er uns im Rahmen der Vertragsanbahnung und 
Durchführung überlässt oder zugängig macht, zustehen bzw. soweit die Rechte Dritten zustehen 
er entsprechende Verwertungsrechte besitzt.

5. Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns 
wegen der Verletzung der von Abs. 1 und 2 umfassten gewerblichen Schutzrechten erheben, 
und uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu 
erstatten.

X. Rechtswahl und Gerichtsstand
1. Für diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns 
und dem Lieferant gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 

2. Der Gerichtsstand für sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragsbeteiligten aus Geschäften 
jeder Art - auch für Wechsel- und Scheckstreitigkeiten - ist Albstadt (Bundesrepublik Deutsch-
land). Entsprechendes gilt, wenn der Lieferant keinen Allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland 
verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Lieferanten an dessen allgemeinem 
Gerichtsstand zu verklagen.


